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Betreff: 
Ent urf eind~ Bundesgesetzes, mit dem das 
Pens'onsgesetz 1965 und das Nebengebühren_ 
zula enge setz geändert werden (8. Pensions­
gese z-Novelle; 6. Nebengebührenzulagen_ 
gese z-Novelle); 
Stel ungnahme 
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Zu Zahl CZ 0 5200/16-VI/5/85 vom 4. März 1985 

Zum übersandt n Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Pensionsgeset 1965 und das Nebengebührenzulagengesetz ge­

ändert werden (8. Pensionsgesetz-Novelle; 6. Nebengebühren_ 

zulagengesetz-Novelle) ~ird folgende Stellungnahme abgegeben: 

GrundSätzlich ird auf die Stellungnahme vom 31. Jänner 1985, 

PräS.Abt. 11 - 569/213, die zu dem vom Bundesministerium 

für Finanzen m t Schreiben vom 7. Jänner 1985, GZ 02 52001 

I-VI/5/85, zur Äußerung übersandten Diskussionsentwurf einer 

8. Pensionsges tz-Novelle abgegeben wurde, verwiesen. Die 

in dieser Stel ungnahme des Amtes der Tiroler Landesregie­

rung enthalten n Anregungen und Änderungsvorschläge wurden 

in dem zur Beg tachtung ausgesandten Entwurf kaum berÜCksich­

tigt. Die Stel ungnahme zum Diskussionsentwurf wird daher, 

soweit sie nie t bereits berücksichtigt wurde (z.B. bei 

. 1 . 

20/SN-134/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



- 2 -

Art. I Z. 8, Überschrift), ausdrUcklichauch fUr den zu be­

gutachtenden Gesetzentwurf aufrecht erhalten. Insbesondere 

wird auf die Äußerungen zu Art. I Z. 4 und Art. 1 Z. 35 hin­

gewiesen. 

Ergänzend zur Stellungnahme vom 1. Jänner 1985, Präs.Abt. 

11 - 569/213, wird zu einzelnen Bestimmungen des Gesetzent­

wurfes noch folgendes bemerkt: 

Zu Art. I Z. 13: 

In der lit. e des § 17 Abs.o 5 ist beim Zitat des Heeresge­

bührengese~zes zu berücksichtigen, daß dieses Gesetz als 

Heeresgebührengesetz 1975 im Bundesgesetzblatt unter Nr. 

87/1985 wiederverlautbart wurde. 

Zu Art. I Z. 14: 

Der Einleitungssatz sollte lauten: "Die Überschorift des § 19 

und ~ § 19 lauten". Es \,'äre dies eine Angleichung an den 

Einleitungssatz im Art. I Z. 9. Im Abs. 1 des § 19 lautet 

es npnmehr dem Vorschlag des Amtes der Tiroler Landesregie­

rung entsprechend " ...• beizutragen hatte." In der Textgegen­

überstellung (Seite 17) wird jedoch weiterhin das Wort 

"hätte" statt "hatte" angeführt. 

Zu Art. I Z. 33 und 34: 

Der Ausdruck "Siechenanstalt" ist antiquiert und zumindest 

in Tirol nicht mehr üblich. E~ sollte vermieden werden und 

durch den Ausdruck "Pflegeheim" oder "Pflegeeinrichtung" 

oder einen ähnlichen Ausdruck ersetzt werden • 

• 
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Die Formulie ung im § 27 Abs. 4 zweiter Satz kann zu Mißver­

ständnissen ühren. Es wird vorgeschlagen, daß nicht vom 

"Ersten des weiten Monats" und vom "Letzten des Monats" 

gesprochen w rd, sondern daß in Anleh~ung an den § 6 des 

Gehaltsgeset es 1956 und an den § 33 des Pensionsgesetzes 

1965 der Aus "Monatserster" und "Monatsletzter" verwen-

det wird. Mi der Bestimmung soll vermutlich ausgedrückt 

werden, daß as Ruhen,mit dem Ablauf des auf den Beginn der 

Anstaltspflege folgeriden Monats wirksam wird und mit dem 

Ablauf Ende der Anstaltspflege vorhergehenden Monats 
endet. 

Zu Art. 11: 

Zu Abs. 2: 

Auch die gege über dem Diskussionsentwurf vorgenommene Neu­

fassung des 1 tzten Satzes enthält noch den Begriff "bedürf-
tig", der 

Stellungnahme vom 31. Jänner 1985, 
Präs.Abt. 569/213, angeregt wurde - durch die Fest-

setzung einer inkommensgrenze (vgl. § 4 Abs. 9 oder 10 des 

Gehaltsgesetze 1956, § 40a des Pensionsgesetzes 1965 oder 

§ 3 Abs. 2 des Gesetzes über Geldleistungen an öffentlich 

Bedienstete wä rend des Karenzurlaubes aus Anlaß der Mutter­
schaft usw.) e setzt werden sollte. 

Zu Abs. 3: 

Im letzten Sat sollte die Wendung "für die gleiche Zeit" 

durch die Wend ng "für denselben Zeitraum" ersetzt werden. 
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Zu Abs. 4: 

Im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz erscheint die Rege­

lung, daß im Falle eines Anspruches auf eine Witwen- bzw. 

Waisenpension nach sozialversicherungsrechtlichen Vorschrif­

ten auf Grund eines Überweisungsbetrages nach § 311 ASVG 

kein Anspruch auf Leist~ngen nach dem Pensionsgesetz 1965 

zusteht, bedenklich. Insbesondere bietet die in den Erläute­

rungen angeführte Begründung (siehe Seite 11), daß sich "kaum 

eine befriedigende L~sung für die den Überweisungsbetrag 

be tref f en den Fr agen finden ließe" j ed enf alls ke inoen hinrei­

chenden Grund für diese Regelung. 

Zu Art. IV: 

Mit der Anordnung, daß das Gesetz rückwirkend in Kraft tre­

ten soll, wird eine schon fast zur Tradition gewordene Übung, 

Dienstrechtsgesetze in die Vergangenheit hineinwirken zu 

lassen, fortgesetzt. Dies geht zweifellos zu Lasten der 

Dienstbehörden. 

2S Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 

I 
I 
I 
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Abschrift ich 

An alle Ä ter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bun eskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 
an das 

idium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 
an alle Na ional- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. enntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 
ti;~~~ß., 
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